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Lieferung von Metallen: Um-
kehr der Umsatzsteuerschuld-
nerschaft 
 
Köln, den 30. Oktober 2014 
 
Der deutsche Gesetzgeber hat eine Neu-
regelung bei der Umsatzbesteuerung von 
Metall-Lieferungen eingeführt: Nicht 
mehr der Lieferer schuldet die Umsatz-
steuer, sondern der unternehmerische 
Abnehmer. Das gilt für alle Lieferungen, 
die ab dem 1. Oktober 2014 ausgeführt 
werden. Durch dieses Verfahren soll Um-
satzsteuerbetrug im Handel mit Metallen 
verhindert werden. Die Finanzverwaltung 
gewährt jedoch eine Übergangsfrist bis 
zum 31. Dezember 2014 für die An-
wendung der Neuregelung, damit die Un-
ternehmen Zeit haben, sich anzupassen. 
Voraussetzung ist dabei die zutreffende 
Versteuerung durch den Lieferer. 
 
Welche Metalle sind betroffen? 
Die Regelung gilt für alle in der Anlage 4 
zum Umsatzsteuergesetz (UStG) aufge-
führten Metalle. Die Produkte sind dort 
mit ihren jeweiligen Zolltarifnummern 
abgebildet. Um herauszufinden, ob das 
gelieferte Produkt unter die Neuregelung 
fällt, ist in einem 1. Schritt eine zolltarifli-
che Einstufung vorzunehmen. Hierzu kön-
nen die Erläuterungen im Warenverzeich-
nis für die Außenhandelsstatistik auf der 
Internet-Seite des Statistischen Bundes-
amtes genutzt werden. In Zweifelsfällen 
kann eine unverbindliche Zolltarifauskunft 
beim zuständigen Hauptzollamt beantragt 
werden. In einem 2. Schritt muss geprüft 
werden, ob das Produkt mit dieser Zollta-
rifnummer in der Anlage 4 zum UStG ver-
zeichnet ist. 

Welche Lieferungen sind betroffen? 
Die Neuregelung gilt für  
• reine Lieferungen von Gegenständen 
(ohne Einbau/Montage), 
• Lieferungen innerhalb Deutschlands, 
• an unternehmerische Abnehmer. 
 
Die Neuregelung gilt nicht für 
• sonstige Leistungen im Zusammenhang 
mit Metallen (Transport, Umarbeitungen), 
• die Lieferung von Metall-Abfällen und 
Metall-Schrott, 
• Metalle, die Teil einer Werklieferung 
z.B. an einem Bauwerk sind (Lieferung mit 
Einbau/Montage). Hierfür gilt aber ggf. die 
Regelung zur Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers bei Bauleistungen. 
 
Was ändert sich bei der Abrechnung? 
Der Lieferer muss dem Abnehmer eine 
Rechnung ohne Umsatzsteuer (sog. Netto-
Rechnung) ausstellen. In die Rechnung 
muss er den Hinweis „Steuerschuldner-
schaft des Leistungsempfängers“ aufneh-
men. Der Abnehmer zahlt an den Lieferer 
nur den Netto-Betrag. Er muss die Um-
satzsteuer für die empfangene Lieferung 
selbst errechnen, in seiner Umsatzsteuer-
Voranmeldung anmelden und kann sich 
gleichzeitig den entsprechenden Betrag an 
Vorsteuer abziehen. 
 
Hinweis und weitere Informationen 
Wir empfehlen, die Auswirkungen der 
Neuregelung auf das eigene Unternehmen 
möglichst umgehend mit dem Steuerbera-
ter zu besprechen. 
Der ZVDH wird in Kürze ein Merkblatt so-
wie einen Fragen-Antworten-Katalog zu 
der Thematik herausgeben. Mitgliedsbe-
triebe erhalten die Materialien über ihre 
Landesverbände und im internen Mitglie-
derbereich unter www.dachdecker.de. 
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